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A. Einleitung

§ 32 StGB regelt den Rechtfertigungsgrund der Notwehr. Die Norm er-
laubt die Abwendung eines gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriffes unab-
hängig vom Wertverhältnis zwischen angegriffenem und sodann verletztem 
Rechtsgut.1 Diese Freistellung von Rücksichtnahmepflichten bestimmt neben 
der Entbindung von einer Ausweichpflicht2 die besondere Schärfe der Not-
wehr, die sie von den anderen Rechtfertigungsgründen abgrenzt und zur 
Folge hat, dass erhebliche Rechtsgutsverletzungen seitens des Angreifers 
gerechtfertigt werden können. 

Aufgrund dieser „Schneidigkeit“ des Rechtfertigungsgrundes haben schon 
früh Versuche eingesetzt, das Recht zur Notwehr auf anderem Wege zu 
 beschränken. Neben der Annahme des Subsidiaritätsprinzips, das die Erfor-
derlichkeit einer privaten Gegenwehr gemäß § 32 StGB bei der möglichen 
Inanspruchnahme staatlicher Hilfe ausschließt,3 wurden Fallgruppen der 
sozial ethischen Einschränkung der Notwehr entwickelt,4 um die Verteidi-
gungshandlung zu begrenzen. Allerdings bestehen im Rahmen des § 32 StGB 
nicht nur bezüglich der Rechtfertigungshandlung, sondern auch schon auf 
der Stufe der Notwehrlage juristische Problematiken und Einwände im Hin-
blick auf die Weite des Notwehrrechts.

Die typische Notwehrlage zeichnet sich durch eine brenzlige Augenblicks
situation aus. Wenn beispielsweise ein bewaffneter Mann nachts in ein 
Wohnhaus einbricht, vom Hauseigentümer ertappt wird und diesem mit der 
Drohung „Geben Sie mir Ihr gesamtes Bargeld oder ich erschieße Sie!“ ge-
genübertritt, befindet sich das Opfer in einer unvermittelt eingetretenen, so-
gleich zugespitzten Kampflage. Um den gegenwärtigen Angriff erfolgreich 
abzuwenden, bedarf es einer sofortigen Verteidigungshandlung des unvorbe-
reiteten Opfers. Die Situation ist mithin durch eine akute Bedrängnis geprägt.

An den Beispielen der Nachstellung (§ 238 StGB) sowie der Schutz- und 
Schweigegelderpressung (§ 253 StGB) lässt sich jedoch aufzeigen, dass auf 

1 Vgl. statt vieler BGH NStZ 1996, 29, 29; Kühl, AT, § 7 Rn. 116; Pelz, NStZ 
1995,	305,	305;	Schönke / Schröder / Perron / Eisele, § 32 Rn. 34.

2 Vgl. statt vieler RGSt 71, 133, 134; SK-StGB8 / Günther, § 32 Rn. 86; Jescheck /  
Weigend, AT,	S.	343	m.	w.	N.;	NK-StGB / Kindhäuser, §	32	Rn.	95;	LK / Rönnau / Hohn, 
§ 32 Rn. 182.

3 Kroß, Schweigegelderpressung, S. 163 ff.
4 Vgl.	statt	vieler	Schönke / Schröder / Perron / Eisele, § 32 Rn. 48 ff.
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der Rechtfertigungsebene in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich zwei dogmati-
sche Kategorien zu unterscheiden sind. Die genannten Delikte sind durch 
einen zeitlich gestreckten Geschehensverlauf geprägt. Während das Verhalten 
des Täters im Rahmen der Nachstellung dadurch gekennzeichnet ist, dass er 
sein Opfer hartnäckig belästigt und fortwährend Kontakt zu ihm sucht,5 for-
dert der Schutz- oder Schweigegelderpresser von seinem Opfer die Zahlung 
eines relativ hohen Geldbetrages und räumt dafür eine Frist von einigen 
 Tagen oder Wochen ein. Das Opfer ist hier also nicht einer schlagartigen 
Rechtsgutsverletzung ausgesetzt, sondern befindet sich in einer dauerhaften 
Belastungssituation, mithin in einer zeitlich gestreckten Notlage.

Dies verdeutlicht, dass der Augenblickssituation Fälle des zeitlich gestreck
ten Geschehensverlaufes gegenüberzustellen sind. Während die akute Be-
drängnissituation charakteristisch für die Notwehr ist, erscheint es erforder-
lich, der zeitlich gestreckten Notlage eine besondere Bedeutung zuzuschrei-
ben und vornehmlich diese Konstellation einer kritischen Betrachtung zu 
unterziehen. Denn es drängt sich hier der Gedanke auf, ob nicht der Zuschnitt 
der Notwehr auf akute Bedrängnissituationen in sein Gegenteil verkehrt 
wird, wenn einem Opfer im Rahmen des zeitlich gestreckten Geschehensver-
laufes genauso einschneidende Maßnahmen gewährt werden wie in einer 
zugespitzten Augenblickssituation. Es ist fragwürdig, ob klare und restriktive 
Grenzen des § 32 StGB sowie sein eigenständiger Anwendungsbereich bei-
behalten werden, wenn man für einen gegenwärtigen Angriff eine dauerhafte 
Belastungssituation genügen lässt. Ein weiteres Problem besteht darin, dass 
die akute Bedrängnis im Rahmen der Augenblickssituation den Angegriffe-
nen davon entbindet, verhältnismäßige Abwehrmittel einzusetzen oder dem 
Angriff gar auszuweichen.6 Dies erscheint dem Opfer aufgrund des zeitlich 
gestreckten Geschehensverlaufes jedoch möglich und prima facie zumutbar. 
Folglich erweckt es den Eindruck, als ob die Annahme eines gegenwärtigen 
Angriffes hier zu einer Verwerfung der Charakteristika und Grundsätze des 
„schneidigen“ Notwehrrechts führen würde. 

Ziel dieser Abhandlung ist es daher, zum einen aufzuzeigen, ob die Ab-
wehrmaßnahme des Opfers trotz der zeitlich gestreckten Notlage nach § 32 
StGB zu rechtfertigen ist oder ob nicht vielmehr die Heranziehung eines 
anderen Rechtfertigungsgrundes oder gar einer außergesetzlichen Regelung 
der Situation besser gerecht werden kann und sachgerechte Ergebnisse er-
möglicht. Zum anderen ist auf der gewonnenen Basis herauszustellen, welche 
allgemeingültigen Aussagen über die Rechtfertigung von Abwehrmaßnahmen 
des Opfers zu treffen sind, wenn die zeitliche Streckung des Geschehensver-
laufes angemessen berücksichtigt wird. Es wird intendiert, durch eine klare 

5 Rengier, BT II, § 26a Rn. 2. 
6 Vgl. Roxin, GS-Tjong, 137, 141 f.
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und konsequente Anwendung geltender Grundsätze und eine wertende Be-
trachtung der gesamten Umstände der Fallkonstellation Antworten auf die 
Fragen zu finden, ob sich hier Unterschiede zur Rechtfertigung in Augen-
blickssituationen ergeben und inwiefern die zeitliche Kategorisierung sich 
somit insgesamt auf den Unrechtsausschluss auswirkt. 

Dabei wird die Problemstellung an den Beispielen der Schutz- und Schwei-
gegelderpressung sowie der Nachstellung veranschaulicht und bearbeitet. Die 
Rechtfertigung des sich wehrenden Opfers derartiger Erpressungen bildet 
schon lange ein Problem im strafrechtlichen Diskurs. Bisher lag der Schwer-
punkt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung jedoch auf der Notwehr-
handlung, nicht auf der besonderen Notlage.7 Auch der Tatbestand der Nach-
stellung (§ 238 StGB) stellt die Strafrechtswissenschaft seit einigen Jahren 
vor neue Herausforderungen, wobei sich Rechtsprechung und Schrifttum 
hauptsächlich mit der tatbestandlichen Ausgestaltung der Norm und Sanktio-
nierung des Täterverhaltens, vereinzelt auch mit außerstrafrechtlichen Ab-
wehrmöglichkeiten des Opfers, kaum aber mit Fragen nach Rechtfertigungs-
gründen für das Opferverhalten befassten.8 

Zunächst wird die Problemstellung eingehend beleuchtet. Es erfolgt die 
Darstellung der atypischen Rechtfertigungssituation im Sinne des zeitlich 
gestreckten Geschehensverlaufes, indem sie der notwehrtypischen Augen-
blickssituation gegenübergestellt wird. Anhand der Schutz- und Schweige-
gelderpressung sowie der Nachstellung wird aufgezeigt, welche Charakteris-
tika die Tat des Stalkers oder Erpressers in formaler Hinsicht prägen. Es wird 
darauf eingegangen, wie der Täter sich verhält, welche konkreten Abwehr-
maßnahmen das Opfer infolgedessen ergreifen kann und welche strukturellen 

7 Amelung, GA 1982, 381, 391 ff.; Eggert, NStZ 2001, 225, 227 ff.; Haug, MDR 
1964, 548, 550 ff.; Kaspar, GA 2007, 36; Kroß, Schweigegelderpressung, S. 159 ff., 
214 f.; Morbach, Chantage, S. 106 ff.; Murmann, Grundkurs, § 25 Rn. 103; Novose
lec, NStZ 1997, 218, 220 f.; Rengier, AT, § 18 Rn. 92 f.; Roxin, AT I, § 15 Rn. 100 ff.; 
LK / Rönnau / Hohn, § 32 Rn. 261; Wessels / Beulke / Satzger, AT, Rn. 542. Einen (ge-
genwärtigen) Angriff problematisierend Arzt, MDR 1965, 344, 344; Baumann, MDR 
1965,	 346,	 346	f.;	 MüKoStGB / Erb, § 32 Rn. 97 ff.; Kratzsch, StV 1987, 224, 229; 
Müller, NStZ 1993, 366, 367 f.; Tenckhoff, JR 1981, 255, 256.

8 Allgemein zum Tatbestand und zur Strafbarkeit des Täters s. nur BGHSt 54, 189; 
OLG Stuttgart NJOZ 2015, 1909; LG Arnsberg, Urt. v. 27.02.2012 – II-6 KLs-294 Js 
32 / 11-17 / 11	 (nachlesbar	 in:	 BeckRS	 2012,	 10685);	 Kinzig / Zander, JA 2007, 481; 
Krüger, Stalking, 79; Mitsch, JURA 2007, 401; Rackow, GA 2008, 552; Steinberg, JZ 
2017, 676; Valerius, JuS 2007, 319; zu außerstrafrechtlichen Abwehrmöglichkeiten s. 
nur Kühner, FPR 2006, 186, 187 ff.; Pechstaedt, NJW 2007, 1233; Smischek, Stal-
king, S. 131 ff.; Weinitschke, Rechtsschutz, S. 11 ff.; Zacharias, Nachstellung, S. 79 ff. 
Punktuelle	Ausführungen	 zum	Notwehr- / Notstandsrecht	 des	 Opfers	 finden	 sich	 bei	
Buß, Stalkingstraftatbestand, S. 246 ff.; Gazeas, NJW	 2010,	 1684,	 1685;	 LK / Krehl, 
§ 238 Rn. 62; Müller, Anwendungsbereich, S. 221.




